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Es ist daher die energische Stellungnahme des
Gewerkschaftsausschusses, der in dieser Sache die grosse
Mehrzahl der Gewerkschaften und der Unionen hinter
sich hat, sehr zu begrüssen.

Zur Abstimmung über die III. Inter¬
nationale.

Der Basler Parteitag hat den Beitritt zur III.
Internationale mit starker Mehrheit beschlossen. In unserm
Kommentar zu diesem Beschluss haben wir in der letzten
Nummer der « Rundschau » geschrieben : « Dass der Beitritt

zur Dritten Internationale schliesslich mit
Zweidrittelmehrheit beschlossen wurde, konnte einen Kenner
schweizerischer Verhältnisse wundern, wenn er nicht an
ähnliche Verhältnisse zurückdenkt. » Wir hatten dabei die
Abstimmung zur Frage der Landesverteidigung im Auge,
die mit noch wuchtigerer Mehrheit im Sinne der
Verwerfung entschieden wurde. Damals kannten die
Parteistatuten die Urabstimmung allerdings noch nicht.

Die Befragung der Parteimitglieder gab unserer
Auffassung recht. Nahezu die gleiche Majorität, die sich am
Parteitag für den Anschluss ergab, stimmte in der
Urabstimmung dagegen. Selbst in den Kreisen der eifrigsten
Anhänger der Dritten Internationale traute man der Sache
so wenig, dass man auch gegen die Bestätigung des
Votums des Parteitages durch die Massen der Parteimitglieder

stimmte, also die Vornahme einer Urabstimmung
ablehnte. Wie sich dies zu dem hundertmal im Tage
wiederholten Sprüchlein reimt: Die Massen müssen
entscheiden, vermag ein simpler Menschenverstand
allerdings nicht zu ergründen.

Wir begrüssen das Resultat der Abstimmung. Wir
anerkennen sogar, dass der Basler Beschluss eine gute
Wirkung hatte. Es war die, dass die Diskussion in der
Presse und in Versammlungen in einem Masse einsetzte,
wie es bis dahin bei keiner Frage der Fall war. Es soll
auch konstatiert werden, dass der Meinungsstreit im
grossen ganzen sachlich ausgefochten wurde und so einen
versöhnlichen Charakter hatte, der hoffen lässt, dass man
einander in Zukunft besser zu verstehen trachtet, als dies
bisher oft der Fall war.

Aber auch diese Abstimmung hat ihre bedenkliche
Seite. Die Schweiz zählt nach approximativer Schätzung-
rund 600,000 organisationsfähige Arbeiter. Daneben etwa
150,000 Angestellte, also rund 750,000 Personen, die
unselbständig erwerben und ein direktes Interesse an den
Bestrebungen der sozialdemokratischen Partei haben
mussten. Nebstdem finden wir aber auch Sympathien
unter den Gewerbetreibenden, bei den Intellektuellen, ja
sogar im Bauernstand. Nur 50,000 Bürger sind in der
sozialdemokratischen Partei organisiert. Von diesen haben
sich rund 23,000 an der Urabstimmung beteiligt, also 3 °/0
der unselbständig Erwerbenden. Es ist wohl richtig, dass
es nur Sache der Parteimitglieder sein kann, über'die
Taktik der Partei zu entscheiden. Aber ebenso richtig
ist, dass Beschlüsse wie der vorliegende, in ihrer Wirkung
weit über die Grenzen der Partei hinausreichen. Die
Partei ist keine Sekte, und sie will auch keine Sekte
sein. Sie ist eine Volksbewegung, die ihre Kraft schöpft
aus den breiten Massen der arbeitenden Klassen, deren
Interpret sie ist in den Ratsälen und in der Presse. Die
Taktik ist bedingt durch die historische Entwicklung und
durch die Gestaltung der wirtschaftlichen Verhältnisse,
Faktoren, die nicht ungestraft ignoriert werden dürfen.
Das haben die Befürworter des Eintritts in die Dritte
Internationale zum guten Teil übersehen.

Ohne die Korrektur der Urabstimmung wäre die
gesamte Bewegung in eine Krise von unabsehbaren Folgen

geraten, weil dem Beschluss des Parteitages die Massen
der organisierten wie der unorganisierten Arbeiter innerlich

fremd gegenüberstehen. Der Parteitag hätte das Bild
eines Generalstabes ohne Soldaten ergeben.

Die Urabstimmung wird aber auch künftigen Parteitagen

ein Wegweiser sein müssen, den Realitäten und
Imponderabilien in der Bewegung und im Volk mehr
Beachtung zu schenken als es bisher der Fall war, sonst
werden ähnliche Korrekturen auch in Zukunft nicht
ausbleiben.

Aus schweizerischen Verbänden.

Eisenbahner. In den Reihen des Bundespersonals
herrscht wieder starke Unzufriedenheit wegen der frostigen
Haltung, mit der der Bundesrat die Forderung einer
Nachteuerungszulage entgegengenommen hat.

Es werden verlangt:
Eine generelle Nachteuerungszulage von 500 Fr. an

das gesamte Personal. Eine weitere Zulage an das
Personal in Orten mit 5000 bis 25,000 Einwohnern von 200
bis 700 Fr., 25,000 bis 50,000 Einwohnern von 300 bis
800 Fr., 50,000 bis 100,000 von 400 bis 900 Fr., über
100,000 Einwohner von 500 bis 1000 Fr.

Konferenzen der Verbandsleitung mit dem Bundesrat
hatten bisher kernen greifbaren Erfolg. Das Begehren
wurde auch vom Gewerkschaftsbund unterstützt. Eine
Delegation, bestehend aus den Genossen Eugster-Züst,
Schürch und Dürr, wurde beim Bundesrat vorstellig. Positive

Zugeständnisse waren aber vorerst nicht zu erzielen.

Handels-, Transport- und Lebensmittelarbeiter-
Verband. Ueber die Bewegung im Bäckergewerbe
berichtet der Verbandsvorstand, dass am 18. September in
Bern zwischen Vertretern des Bäckermeisterverbandes
und den Bäckereiarbeitern eine Einigungskonferenz unter
dem Vorsitz von Fürsprech Dr. Pfister stattfand. Nach
langen Verhandlungen erklärte sich die Meisterdelegation
bereit, ihrem Verband folgende Bedingungen zur
Annahme zu empfehlen: Arbeitszeit in städtischen Verhältnissen

54 Stunden und in ländlichen Verhältnissen 60
Stunden. Verbot der Nachtarbeit von 8 Uhr abends bis
4 Uhr morgens. Verbot der Herstellung von Brot- und
Kleinbrot an Sonn- und Feiertagen. Die Herstellung von
Konditoreiwaren ist nur bis 12 Uhr mittags gestattet.
Einsetzung von paritätischen Kontrollkommissionen. Der
Vertrag soll ein Jahr gelten. Der verhängte Boykott wird
erst aufgehoben, wenn die Bäckermeister der Abmachung
ihre Zustimmung gegeben haben werden.

Holzarbeiter. Der Landestarifvertrag zwischen dem
Holzarbeiterverband und dem Schreinermeisterverband ist
auf 1. September in Kraft getreten.

Der Vertrag bringt auf dem ganzen Gebiet die 48-
stundenwoche und nebst einer Erhöhung der Löhne von
10 Rp. pro Stunde eine Regelung des gesamten
Lohnwesens. Alle sechs Monate sollen die Löhne neureguliert
werden. Es werden drei bis sechs Tage bezahlte Ferien
gewährt. Die Teilnahme an Solidaritätskundgebungen ist
gewährleistet, ohne dass dies als Vertragsbruch
qualifiziert werden kann. Zur Schlichtung von Differenzen ist
ein Schiedsgericht bestellt mit einem unparteiischen
Obmann. Jede Partei hat eine Kaution von 10,000 Fr. zu
hinterlegen. Der Vertrag gilt bis 31. August 1921.

Lederarbeiter. Der Zentralvorstand des Lederarbeiterverbandes

trat mit dem Sattlermeisterverband in Verhandlungen

behufs Abschlusses eines Landesvertrags. Nachdem
die Vertreter beider Parteien am 1. August verhandelt
hatten, ohne aber zu einem Resultat zu gelangen, setzte
der Meisterverband allein — ganz nach dem Muster des
obersten Rates in Versailles — einen Entwurf auf, liess
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